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Anschrift der zuständigen Behörde
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
Abgabetermin:
spätestens bis zum 31.03. des dem Veranlagungsjahr folgenden Kalenderjahres
Angaben entsprechend dem Stand per 30.06. des Veranlagungsjahres
Erklärung gemäß § 9 Abs. 1 AG AbwAG für das Einleiten von verschmutztem Niederschlags-
wasser über eine öffentliche Kanalisation (§ 7 Abs. 1 AbwAG)
Die Abgabeerklärung gilt für
Berechnung der Abgabe für das o.g. Veranlagungsjahr
vomAbgabe-pflichtigen
auszufüllen
von der
zuständigen
Behörde
auszufüllen
Zeile
Zahl der Einwohner zum 30.06. des Veranlagungsjahres
Abwasserabgabe
                                     Zeile g x Abgabesatz (35,79 €) = h
Schadeinheiten
                                                       Zeile f x 0,12 = g
a
Zahl der Einwohner, deren Niederschlagswasser über eine Trennkanalisation ohne Fehlanschlüsse abgeleitet wird
b
Zahl der Einwohner, deren Niederschlagswasser über eine Misch-
kanalisation, die den a.a.R.d.T. entspricht, abgeleitet wird
c
Zahl der Einwohner, deren Niederschlagswasser dezentral in ein Gewässer eingeleitet wird
d
Zahl der Einwohner, deren Niederschlagswasser gemeinsam mit nach dem Stand der Technik behandeltem Schmutzwasser abgeleitet wird
e
Zahl der für Niederschlagswasser abgabepflichtigen Einwohner
                                                              Zeile a – ( b + c + d + e) = f
f
g
h
SE
€
SE
€
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* sind mehrere OS bzw. OT zu benennen, Eintrag auf Seite 2 erforderlich
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Erläuternde Angaben zu Seite 1
zu a
 Bezeichnung der Einleitungsstelle
(Name)
Zahl der angeschlossenen Einwohner
wasserrechtliche Erlaubnis vom
 
Messstellennummer
ggf. Beiblatt verwenden
zu c 
zu d
Nachweis (entsprechend ATV- bzw. DWA-Arbeitsblätter oder KOSIM)
Erläuterungen
Zeile b
Das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Trennkanalisation bleibt abgabefrei, soweit es nicht durch Schmutzwasser aus Fehlanschlüssen verschmutzt ist.
 
Zeile c
Eine Mischkanalisation entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), wenn die Grundsätze der ATV- bzw. DWA-Arbeitsblätter A 118, A 128, A 138 und A 166 eingehalten sind oder die im KOSIM-Verfahren berechnete abgeschlagene mittlere jährliche Schmutzfracht 250 kg CSB pro Hektar befestigter Fläche nicht überschreitet.
Ein sog. Bürgermeisterkanal (BMK) ist keine Mischkanalisalion im Sinne von § 4 Abs. 2 AG AbwAG.
 
Zeile d
Das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Kanalisation, in der Niederschlagswasser gemeinsam mit behandeltem Schmutzwasser abgeleitet wird, ist abgabefrei, wenn die Menge und die Schädlichkeit des Schmutzwassers vor Einleitung in die Kanalisation so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 
Das betrifft im speziellen einen sog. Bürgermeisterkanal (BMK), der der Ableitung von gereinigtem Schmutzwasser zusammen mit Niederschlagswasser dient.
Das Niederschlagswasser ist nur abgabefrei, wenn alle Einleitungen von gereinigtem Schmutzwasser in den BMK über biologische Kleinkläranlagen nach dem Stand der Technik erfolgen.
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Bearbeitungs- und Prüfvermerk der zuständigen Behörde:
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
Erklärung zur Abwasserabgabe für Kleineinleitungen gemäß §§ 8 und 9 Abs. 2 AbwAG (Abwasserabgabengesetz)
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